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RS OGH 1947/3/29 2Os189/47
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1947

Norm

StPO §276

Rechtssatz

Die Vertagung der Verhandlung zur nochmaligen Vernehmung eines Zeugen ist nur dann gerechtfertigt, wenn erwartet

werden kann, daß diese einen Einfluß auf die Entscheidung üben wird.

Entscheidungstexte

2 Os 189/47
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